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Liste erforderlicher Unterlagen für das Gesuch nach Art. 51a BüG 

(unterzeichnet mit dem Gesuch einreichen) 
 
 

Für den Grosselternteil 

Kopie der Geburtsurkunde (wenn in der Schweiz geboren) 

 oder  

 
Bestätigung einer schweizerischen Behörde, dass der Grosselternteil ein Aufenthaltsrecht in der Schweiz 
erworben hat (Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung, vorläufige Aufnahme oder eine vom EDA 
ausgestellte Legitimationskarte oder eine Aufenthaltsbewilligung mit Erwerbstätigkeit, d.h. Ausweis Ci)  

 

Ist der Grosselternteil nicht in der Schweiz geboren worden und können Sie nicht belegen, dass er im 
Besitz eines Aufenthaltstitels in der Schweiz war, muss glaubhaft gemacht werden, dass dieser 
Grosselternteil ein Aufenthaltsrecht in der Schweiz hatte. Hilfreiche Informationen könnten beispielsweise 
die nachfolgenden Datensammlungen enthalten (s.  Art. 15b BüV): 

- Einwohnerregister der Wohngemeinden und -kantone des Grosselternteils (siehe Vorlage unter 
www.sem.admin.ch > FAQ > Erleichterte Einbürgerung für Ausländer der dritten Generation)   

- Migrationsinformationssysteme der Wohngemeinden und -kantone des Grosselternteils 

- Anderes 

Für den Elternteil 

 Kopie der Geburtsurkunde von beiden Elternteilen (übersetzt in eine schweizerische Landessprache) 

 Kopie der Niederlassungsbewilligung (C-Ausweis) 

 Wohnsitzzeugnisse für mindestens 10 Jahre Aufenthalt in der Schweiz, im Original 

 

Nachweis, wonach der Elternteil während mindestens 5 Jahren die obligatorische Schule in der Schweiz 
besucht hat (Zeugniskopien oder Bestätigungen der Schulbehörden).  
Siehe Vorlage unter www.sem.admin.ch > FAQ > Erleichterte Einbürgerung für Ausländer der dritten 
Generation 

Für den/die Bewerber/in  

 Passfoto des/der Bewerbers/in - bitte auf der ersten Seite des Formulars anbringen 

 
"Bestätigung über den registrierten Personenstand für ausländische Staatsangehörige und Staatenlose" 
mit den aktuellen Personenstandsdaten, im Original, erhältlich beim Zivilstandsamt des Wohnortes unter 
Angabe des Grundes "Gesuch um erleichterte Einbürgerung" 

 Kopie der Niederlassungsbewilligung (C-Ausweis) 

 Wohnsitzzeugnisse der einzelnen Wohngemeinden für die letzten fünf Jahre in der Schweiz, im Original 

 

Nachweis, wonach der/die Bewerber/in während mindestens 5 Jahren die obligatorische Schule in der 
Schweiz besucht hat Schweiz (Zeugniskopien oder Bestätigungen der Schulbehörden).  
Siehe Vorlage unter www.sem.admin.ch > FAQ > Erleichterte Einbürgerung für Ausländer der dritten 
Generation 

 

Aktueller, detaillierter Betreibungsregisterauszug für die letzten fünf Jahre (inkl. Angaben zu allfälligen 
Verlustscheinen), lautend auf den Namen der Bewerberin und ihres Ehegatten bzw. ihrer eingetragenen 
Partnerin oder auf den Namen des Bewerbers und seiner Ehegattin bzw. seines eingetragenen Partners, 
im Original 

 
Aktuelle Bestätigung der Steuerbehörde, wonach sämtliche definitiv veranlagten Gemeinde- und 
Kantonssteuern sowie die direkte Bundessteuer der letzten fünf Jahre bezahlt wurden, im Original 
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Aktuelle Bestätigung des Arbeitgebers des/der Bewerbers/in oder Unterlagen, die eine selbständige 
Erwerbstätigkeit belegen oder aktuelle Schul- oder Ausbildungsbestätigung oder Bescheinigung der 
Schweizerischen Ausgleichskasse (IV-Leistung), im Original 

 

Aktuelle Bestätigung der Sozialhilfebehörden, dass in den drei Jahren vor der Gesuchstellung keine 
Leistungen bezogen wurden oder Bestätigung, dass die bezogenen Leistungen vollständig 
zurückbezahlt worden sind, im Original. 
Siehe Vorlage unter www.sem.admin.ch > FAQ > Erleichterte Einbürgerung für Ausländer der dritten 
Generation 

 Erklärung betreffend Beachten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 

 Ermächtigung zur Einholung von Auskünften 

Für jedes minderjährige ausländische Kind, welches in das Gesuch einbezogen wird 

 
"Bestätigung über den registrierten Personenstand für ausländische Staatsangehörige und Staatenlose" 
mit den aktuellen Personenstandsdaten, im Original, erhältlich beim Zivilstandsamt des Wohnortes unter 
Angabe des Grundes "Gesuch um erleichterte Einbürgerung" 

 
Nachweis der elterlichen Sorge mit beglaubigter Übersetzung in eine Landessprache oder schriftliche 
Zustimmungserklärung der Mutter/des Vaters zur Einbürgerung des Kindes 

 Wohnsitzzeugnisse der einzelnen Wohngemeinden für die letzten zwei Jahre in der Schweiz, im Original 

 Kopie des gültigen Aufenthaltstitels  

 

Zusätzlich bei einbezogenen minderjährigen Kindern ab 10 Jahren 
Auskunft der Jugendanwaltschaft betreffend allfällige Jugendstrafverfahren (bis zu 5 Jahren zurück).  
Siehe Vorlage unter www.sem.admin.ch > FAQ > Erleichterte Einbürgerung für Ausländer der dritten 
Generation 

 
Zusätzlich bei einbezogenen minderjährigen Kindern ab 12 Jahren 
Aktuelle Schul- oder Ausbildungsbestätigung oder Kopie des Lehrvertrags 

 
Zusätzlich bei einbezogenen minderjährigen Kindern ab 16 Jahren 
Aktueller, detaillierter Betreibungsregisterauszug für die letzten fünf Jahre (inkl.  Angaben zu allfälligen 
Verlustscheinen), lautend auf den Namen des Kindes, im Original 

 
Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie das Informationsblatt zu Artikel 51a BüG zur Kenntnis genommen 
haben und dass alle erforderlichen Unterlagen dem Gesuch beigelegt sind. 
 
 
Datum ............................................................................................ 
 
 
Unterschrift des Bewerbers/der Bewerberin …......................................................................................... 
 
 
Unterschrift der minderjährigen Kinder 
des/der Bewerbers/in, ab 16 Jahren, 
die in das Einbürgerungsgesuch 
einbezogen werden …......................................................................................... 


